Aufwandsentschädigung
Der Sportverein Unterneukirchen ersetzt (soweit finanzielle Mittel hierfür vorhanden sind) seinen Sportlern, Funktionären und Helfern ihre Aufwendungen, soweit diese in Verbindung mit der Ausübung des Sports bzw. einer Funktionärs- oder Hilfstätigkeit für den Sportverein entstanden sind und nicht von dritter Seite erstattet werden. Ein Nachweis der einzelnen Aufwendungen ist insoweit nicht erforderlich, als entsprechende Kosten zweifelsfrei entstanden sind und die Erstattung über die aufgeführten Pauschalen nicht hinausgeht.
 Als Aufwandsersatz kommen insbesondere in Betracht:
 A.        Auslagenersatz:

1.                   Startgebühren für Wettbewerbe
2.                   Trainingsgebühren soweit nicht vom Verein übernommen bzw. vom Verein erhoben

B.        Reisekosten

                        1.                   Fahrtkosten

a)       in der nachgewiesenen Höhe, oder
b)       bei Benutzung eines privateigenen Pkw bis zu
0,30 EUR pro gefahrenem km
2.                   Übernachtungskosten

a)       in der nachgewiesenen Höhe (Rechnung), oder
b)       ohne Einzelnachweis bis zu 20,00 EUR pro Übernachtung im Inland
3.                   Verpflegungsmehraufwendungen

                          bei Fahrten zu Sport- und Fortbildungsveranstaltungen
       ohne Nachweis bis zu folgenden Beträgen


	 
	Dauer der Abwesenheit

	 
	bis zu 10 Std.
	über 10 Std.
	über 14 Std.
	24 Std.

	im Inland
	0 EUR
	6 EUR
	12 EUR
	24 EUR

	im Ausland
	 
	8 EUR
	16 EUR
	32 EUR


 C.                 Sonstiges

       1.                   Portokosten, Telefonkosten, Auslagen, usw.
2.                   Mitnahmeentschädigung
 
Hinweis: Reisekosten können nur ersetzt werden, wenn die sportliche Betätigung bzw. die Funtionärstätigkeit wesentlicher und notwendiger Bestandteil der Reise ist. 
Die Erstattung von Aufwendungen kann nur erfolgen wenn hierzu ein Beschluss gefasst worden ist. Ein genereller Beschluss seitens der Vorstandschaft des SVU wurde bisher nicht gefasst. Es ist also in jedem Einzelfall ein gesonderter Beschluss notwendig.
 Die Beschlussfassung zur Auszahlung von Aufwandsentschädigungen kann bis zu einer gewissen Höhe an den Kassier delegiert werden. Dieser kann dann im Rahmen seiner Kassenführungskompetenz jeweils „Auszahlungsbeschlüsse“ fassen und die entsprechenden Auszahlungen vornehmen.
 Nur so ist gewährleistet, dass die einzelnen Mitglieder keinen generellen Rechtsanspruch auf Auszahlung von Aufwandsentschädigungen haben. Ein Rechtanspruch auf Auszahlung durch allgemeinen Beschluss ist meiner Meinung nach zu vermeiden, da ein solcher die Liquidität eines Vereins stark gefährden kann, weil er unabhängig von der finanziellen Situation des Vereins bestehen bleibt und eingeklagt werden kann.
Als Nachteil muss jedoch in Kauf genommen werden, dass die Spende von Aufwandsersatz nicht durch Verzicht erfolgen kann – es sind jeweils Auszahlungen und bei einer gewollten Spende die Rückführung des Betrages in das Vereinsvermögen notwendig. 
Im Gegenzug hierzu besteht kein Rechtsanspruch der Vereinsmitglieder auf Auszahlung.

